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Peter Kummer

Zum Achtzigsten Dr Franz Bollinger
Der Tag der Feier liegt zwar beim
Erscheinen des Heimatbuches bereits
Monate zurück, aber da man
Geburstage nicht vorwegzunehmen
pflegt, ist eine Würdigung des
ausserordentlichen Wirkens von Franz

Bollinger auch jetzt noch
angebracht. Er hat den Leitspruch seines
Grossvaters wirklich in vollem
Umfang beherzigt: «Bub, erfülle deine
Pflicht dort, wo du im Leben hingestellt

wirst», wobei ihm bis heute gnädig

dessen Fortsetzung «... und wenn du darin sterben solltest»
erlassen wurde.
Als Bürger von Beringen und Bauernsohn 1922 in Neuhausen am
Rheinfall geboren, absolvierte Franz Bollinger auch die dortigen
Schulen und wechselte dann 1937 an die Kantonsschule Schafifhausen,
die er mit der Matura Typ B abschloss. Nach Rekruten- und Unter-
offiziersschule folgte ab 1943 das Studium der Rechts- und
Staatswissenschaften an der Universität Zürich (Dr. iur. 1948), zur Aufbesserung

des Budgets begleitet von der Tätigkeit als Betriebsbuchhalter
bei der Georg Fischer AG Schaffhausen.
Zum Erwerb des zürcherischen Anwaltspatents (1953) ist unter
anderem Gerichtspraxis verlangt. Franz Bollinger plante aus
finanziellen Gründen, diese am Bezirksgericht Zürich zu absolvieren, aber
der bekannte Strafrechtler Zaccaria Giacometti riet ihm anlässlich
der abschliessenden Prüfung an der Universität, als «Landmensch»
nicht in diese «Fabrik» einzutreten, sondern ans Bezirksgericht Meilen

zu gehen, was er seither nie bereut hat und sich auch objektiv
als glückliche Fügung erweisen sollte: Franz Bollinger hat hier wirklich

Wurzeln geschlagen und später auch das Bürgerrecht erworben.

1951 verheiratete er sich mit Marianne geb. Kym, die ihm eine Tochter
und zwei Söhne schenkte.
Stufe für Stufe stieg Bollinger vom Auditor (1948) über Substitut
(1949) und Schreiber (1954) bis zum Präsidenten des Bezirksgerichts

auf, ein Amt, das er von 1962 bis 1973 ausübte. Der Ruf muss
ihm vorausgeeilt sein, denn 1973 wurde er ins zürcherische Ober-

102 I Ehrungen



gericht gewählt, dem er nun vierzehn Jahre angehören sollte, wobei

er nicht nur mehrere Kammern präsidierte, sondern 1980 bis 1984
auch das Obergericht selbst. Kein Wunder, dass man bei der SVP,

der er angehört, auch auf politischem Gebiet auf Bollinger aufmerksam

wurde und er 1971 auf deren Liste Einzug in den Kantonsrat
hielt. Unterdessen, wie erwähnt, Oberrichter geworden, trat er schon

am Ende der ersten Legislaturperiode zur Wahrung der Gewaltentrennung

wieder aus der kantonalen Legislative zurück. Zahlreich
sind die Präsidialfunktionen, die Franz Bollinger nebenamtlich in

Kanton und Bund ausgeübt hat, wir erwähnen hier nur die fünfzehn
Jahre an der Spitze des Schiedsgerichtes des Schweizerischen
Baumeisterverbandes. Bei seinem Rücktritt würdigte Obergerichtspräsident

Dr. Robert Frick Bollingers Wirken damit, dass er dessen
Geschick zur straffen Führung der Verhandlungen ebenso hervorhob
wie sein Verständnis für die untergeordneten Instanzen und sein
Streben nach Gerechtigkeit und Menschlichkeit.
Dies alles würde wohl schon längst zu einer Würdigung anlässlich
seines 80, Geburtstages ausreichen. Aber Franz Bollinger hat sich

zusätzlich in seiner Wohngemeinde, die längst auch seine Heimat
geworden ist, und im Bezirk in weit überdurchschnittlicher Weise

engagiert und verdient gemacht, sei es 1956-1966 als Präsident der

Stiftung für ein Alters- und Pflegeheim (in dieser Zeit wurde die

erste Etappe des Heims errichtet und in Betrieb genommen) oder

1967-1992 als Vorstandsmitglied und Vizepräsident der

Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirkes Meilen.
Jeder Mensch braucht zu dem, was er hauptsächlich macht, auch

einen Ausgleich. Von seinen Hobbies hat sich Franz Bollinger neben

Wandern und Schwimmen hauptsächlich im Fussball, sei es aktiv
oder als «Funktionär», engagiert. Sechzehn Jahre war er Präsident
des Fussballverbandes der Region Zürich (dessen Ehrenpräsident
er heute ist), was auch verschiedene Funktionen im Schweizerischen
Fussballverband nach sich zog, und fast dreissig Jahre, zum Teil als

Vizepräsident, sass er im Vorstand des Zürcher Kantonalverbandes
für Sport.
Wir wünschen dem rüstigen Achtziger, dass ihm zusammen mit
seiner Frau sowie den Familien seiner Kinder samt den sechs
Enkelkindern noch viele Jahre aktiver Musse geschenkt werden.
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